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1. Zweckbetriebszuordnung hat keine Bedeutung für die Besteuerung 
der Sportler 

Nach § 67a Abs. 3 Abgabenordnung (AO) sind sportliche Veranstaltungen ein Zweck-
betrieb, wenn keine bezahlten Sportler daran teilnehmen. Die Finanzverwaltung hat für 
vereinseigene Sportler dabei eine Aufwandspauschale von 450 Euro monatlich im Jah-
resdurchschnitt festgelegt (Anwendungserlass zur AO, Nr. 32 zu § 67a). Bis zu dieser 
Höhe sollen Zahlungen an Sportler keine Folgen für die Zweckbetriebszuordnung der 
Veranstaltung haben. 

Zuwendungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe und vergleichbarer Einrichtungen der Sport-
hilfe an Spitzensportler bewertet die Finanzverwaltung dabei regelmäßig als Ersatz von be-
sonderen Aufwendungen der Sportler für ihren Sport und rechnet sie deswegen nicht auf die 
Aufwandspauschale an. 

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urteil vom 15.12.2021, X R 19/19) stellt dazu klar, dass diese 
gemeinnützigkeitsrechtliche Behandlung der Zahlungen bei der Besteuerung des Sportlers 
keine Bedeutung hat. 

§ 67a AO – so der BFH – regelt lediglich, unter welchen Voraussetzungen sportliche Veran-
staltungen eines Sportvereins ein Zweckbetrieb sind. Dieses Gesetzesnorm hat aber keiner-
lei Bezug zur Einkommensbesteuerung des Sportlers.  

Hinweis: Das sieht auch die Finanzverwaltungs nicht anders. Dementsprechend stellt Nr. 32 
AEAO zu § 67a ausdrücklich klar, dass die Wertung von Zahlungen als Aufwandspauschale 
nicht bei der Besteuerung des Sportlers gilt.  
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2. Wie muss eine Satzungsregelung zur virtuellen Mitgliederversamm-
lung aussehen? 

Eine Mitgliederversammlung auf „elektronischem Weg“ ist zulässig, wenn die Satzung 
das ausdrücklich erlaubt. Keine Vorgaben aus der Rechtspechung gab es bisher zur 
Ausgestaltung einer entsprechenden Satzungsregelung. Hier gibt das Oberlandesge-
richt (OLG) Hamm jetzt Hinweise (Beschluss vom 4.08.2022, 27 W 58/22). 

Im behandelten Fall hatte die Satzung des Vereins bestimmt, „dass die Mitgliederversamm-
lung auch in der Weise stattfinden kann, dass ein Teil der Mitglieder oder alle Mitglieder ihre 
Mitgliedsrechte im Wege elektronischer Kommunikation und ohne Anwesenheit an einem 
Versammlungsort ausüben können“. 

Registergericht und Vorinstanz hielten diese Regelung für zu unbestimmt und daher unzu-
lässig. Diese Auffassung hat das OLG Hamm bestätigt. 

Die Satzungsregelung, mit der die Möglichkeit einer virtuellen Mitgliederversammlung 
und/oder Mischform geschaffen wird, muss hinreichend konkret gefasst ist. Die Satzung 
muss dabei – so das OLG – nicht sämtliche Einzelheiten der virtuellen Durchführung regeln 
(also z.B. die verwendete Technik. Sie muss aber zumindest den grundsätzlichen Durchfüh-
rungsweg einer virtuellen Mitgliederversammlung klarstellen. 

Das gilt insbesondere dann, wenn die Satzung eine Mischform aus realer und virtueller Mitg-
liederversammlung zulässt. Auch für diesen Fall muss sichergestellt sein, dass die virtuell 
anwesenden Mitglieder ebenso wie die physisch anwesenden an der Versammlung partizi-
pieren können. 

Nach Auffassung des OLG muss sich aus einer Satzungsregelung zur virtuellen MV ergeben: 

 dass auch eine vollständig virtuelle Mitgliederversammlung denkbar ist. Dafür genügt 
die o.g. Regelung. 

 ob es bei einer virtuellen Mitgliederversammlung erforderlich ist, dass sämtliche Mitg-
lieder gleichzeitig unter Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel virtuell anwe-
send sind 

 oder ob die Mitglieder zwar auf elektronischem Wege Fragen und Anträge stellen so-
wie ihre Stimmen abgeben können, sie aber nicht gleichzeitig virtuell anwesend sein 
müssen und auch nicht die Möglichkeit einer Diskussion bestehen muss, 

 wie bei hybriden Versammlungen die virtuell anwesenden die Mitglieder ihren Teil-
nahmerecht ausüben können. 

Bei Mischform zwischen physicher und hybrider Versammlung muss grundsätzlich eine ver-
gleichbare Partizipation der virtuell und physisch anwesenden Mitglieder gewährleistet sein. 
Ist das nicht der Fall, würde die virtuelle Teilnahme eher einer zusätzlichen schriftlichen 
Stimmabgabe entsprechen. Auch das ist zulässig, es muss dann aber für alle Mitglieder klar 
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sein, dass eine solche Beteiligung an der Beschlussfassung, kein adäquater Ersatz für die 
physische Teilnahme ist. 

Die Entscheidung des OLG zeigt, dass die Umsetzung einer hybriden Versammlung meist 
deutlich anspruchsvoller als die einer rein virtuellen Versammlung – zumindest wenn es sich 
um größere Mitgliederzahlen handelt. Die online teilnehmenden Mitglieder müssen die Ver-
sammlung mit allen Redebeiträge verfolgen können. Umgekehrt gilt das auch für die Über-
tragung der Beiträge der virtuellen Teilnehmer. In jedem Fall muss für jeden Beteiligten er-
kennbar sein, wer gerade spricht.  

Alternativ kann zwar auch ddeine Stimmabgabe ohne echte Beteiligung an der MV erfolgen. 
Das entspricht aber im Grunde einer schriftlichen Abstimmung und ersetzt nicht die Teilnah-
me an der MV. 
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